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Züridi, den 1. September 1919. 16. 3ahrgang — M 9.

Frauenbestrebungen
Organ der deutsch- schweizerischen Frauenbewegung

Berausgegeben Don der

„Zürdier Frauenzentrale"
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Das Frauenstimmrecht im Ilationafrat.

Als kürzlioh die FraufMMinmrecht^ Motim on im Nationalist
diskutiert wurden, war in der Debatte wenig Enthusiasmus zu
verspüren, so wenig, dass sieh mancher unserer Freunde ob der
Enttäuschung darüber gar nicht recht bewusst wurde, einen wichtigen,
einen historischen Moment unserer Bewegung miterlebt zu habèn,
den Moment, wo unsere Forderungen zum erstenmal an die
eidgenössische Legislative herantreten. Wir möchten unseren Lesern die

Bedeutung des Ereignisses zum Bewusstsein bringen, indem wir die

Begründung der Motion Göttisheim, die uns von Herrn Nationalrat

Göttisheim gütigst überlassen wurde, hier zum Abdruck bringen.

Es ist dies um so notwendiger, als von jener Nationalratssitzung

leider kein stenographisches Bulletin vorliegt.

Die Motion, die ich in Verbindung mit mehreren
Mitgliedern dieses Rates eingereicht habe, hat den
Zweck, den Bundesrat zu veranlassen, dem Rate Antrag
zu stellen, wonach auf dem Wege der Revision der
Bundesverfassung den Schweizerbürgerinnen die gleichen
politischen Rechte verliehen werden sollen, wie sie die
Schweizerbürger besitzen-

Die Motion Greulich, die gleichzeitig mit der
uneinigen zu? Behandlung kommen soll, beschlägt denselben
Gegenstand, hat aber einen anderen Wortlaut. Sie
verlangt vom Bundesrat, Bericht und Antrag über die
verfassungsmässige Erteiltung des gleichen Stimmrechts
und der gleichen Wählbarkeit an die Schweizerbürgerinnen

wie an die Schweizerbürger.
Dem Wortlaute nach stimmt also 'meine Motion

nicht üiberein mit derjenigen des Herrn Greulich, wohl
aber dem Sinn und der Tragweite nach- Der Inhalt der,
politischen Rechte oder des Aktivbürgerrechts, wie ich

es durch meine Motion für 'die Frauen postuliere, besteht
darin, Mitglied des Volkes, als eines staatlichen Organs,
zu sein. Da das Volk, ailis Organ, Wahl- und,
Gesetzgebungsrecht hat, so sind die politischen Rechte nichts
anderes als die Befugnis zur Teilnahme an Wahlen und

Ì bei der Gesetzgebung. Nebst dem aktiven Beteiligungs •

recht an der Organtätigkeit des Volkes wird als politisches

Recht auch betrachtet das Recht gewählt zu werden.

Dieses passive politische Recht bezieht sich in meiner

Motion auf die Wahl in dem Nationalrat, den
Bundesrat, das Bundesgericht, das Versicherungsgericht und
als eidgenössische Geschworene; denn meine Motion
verlangt bloss die Erteilung der politischen Rechte des

Bundes an die Schweizerbürgerinnen. Damit scheiden
also aus die kantonalen Wahl- und Abstimmungsrechte,

also 'auch das aktive und. passive Wahlrecht
hinsichtlich des Abgeordneten in den Ständerat; denn die
Wahlart des Ständerates regelt sich nach kantonalen
Bestimmungen, wie ja auch der Kanton seine Taggelder
bestimmt und bezahlt und seine Amtsdauer festsetzt.
Soviel über die staatsrechtliche Tragweite meiner Motion.

Was nun ihre Begründung anbelangt, so kann ich
mich .kurz fassen, weil ja die Frage des Frauenstîmm-
rechtes heute in vielen europäischen Staaten- und nicht 2ftim
mindesten auch in manchen Kantonen der Schweiz auf
der Tagesordnung und damit im Mittelpunkt der öffentlichen

Diskussion steht, so dass jedermann darüber orientiert

ist, um was es sich dabei handelt und die Bedenken
und Einwendungen kennt, die dagegen erhoben werden.

Dabei ist es eigentümlich, dass gewisse" dieser"
Einwendungen gegen die Erteilung der polit^ehen'Re&hÄ
die Frauen hartnäckig immer wieder vorgebracht werden,
trotzdem sie hundertmal erörtert und alis haltlos und
hinfällig erwiesen worden sind- Nur auf Tsfe^^'àçlcher
Einsendungen möchte ich heute in aller Kürze ëjrrtîeten,
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